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§ 37 EisbKrV Sicherung durch
Lichtzeichen

 EisbKrV - Eisenbahnkreuzungsverordnung 2012

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 12.10.2023

§ 37.

Eine Eisenbahnkreuzung kann durch Lichtzeichen gesichert werden, wenn

1. 1.die örtlich zulässige Geschwindigkeit auf der Bahn im Bereich der Eisenbahnkreuzung nicht mehr als 140 km/h

beträgt,

2. 2.die Zeit zwischen dem Einschalten der Lichtzeichen und dem Eintreffen des Schienenfahrzeuges auf der

Eisenbahnkreuzung in der Regel nicht mehr als 60 Sekunden beträgt und

3. 3.dem die Leichtigkeit, Flüssigkeit und Sicherheit des Verkehrs auf der Straße, die Beschaffenheit des sich

kreuzenden Verkehrs oder die örtlichen Verhältnisse nicht entgegenstehen.
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